
Mo b b i n g- Betriebsve rei n ba ru n g
-  Al lgemeine Def in i t ion -

Mobbing ist gezielte psychische Gewalt, die über einen längeren Zeitraum eingesetzt wird,
um das Mobbing-Opfer zu einem best immten Verhal ten zu zwingen. Mobbing geschieht von
oben nach unten, auf gleicher Ebene und auch von unten nach oben. Zur Zei t  ver l ier t  d ie
Wirtschaft nach Schätzungen 30 Mill iarden DM lm Jahr durch Psychoterror am Arbeitsplatz.
Geht ein Mitarbeiter seiner Arbeit nur widerwiHig und ängstl ich nach, entstehen Kosten durch
Minder le istung, durch Krankhei ts-  und Fehlzei ten.  Die Menschen gehen mit  e inem Gefühl
des Unwohlseins zur Arbei tsstel le,  sprechen die innere Kundigung aus und werden ungewol l t
zur Belastung für sich und den Arbeitgeber.

Mit der folgenden Betriebsvereinbarung zwischen Geschäftsführung und Personalrat der
Technischen Betriebsdienste Böblingen und Sindelfingen (TBS) soll dies aufgegriffen und
verhindert werden.

Ziel der Dienstvereinbarunq :

Die Geschäftsleitung und Personalvertretung der TBS sind sich darin einig, daß die Be-
kämpfung von Mobbing ein wichtiges Anliegen der Führsorgepflicht ist. Ziel dieser Dienstver-
einbarung ist es, dafür Sorge zu tragen, daß unmittelbar nach Bekanntwerden eines gestör-
ten Betriebsfriedens oder nach Kenntnisnahme von Repressalien gegen einzelne Mitarbei-
ter/innen oder gegen Gruppen von Mitarbeitem, darauf hingearbeitet wird, ein funktionieren-
des, menschenwürdiges Miteinander am Arbeitselatz zu erreichen und die Produktivität des
Dienstbetriebes zu gewährleisten.

Anwend u nqsqru ndlaqen :

Die Dienstvereinbarung ist anzuwenden, wenn ein Mitarbeiter wegen Verletzung seiner
Persönlichkeit durch Vorgesetzte oder Mitarbeiter unter einem psychischen Leidensdruck
gerät und sich hilfesuchend an seine vorgesetzte Stelle und/oder an den Personalrat wendet.

Vorqehensweise:

Schritt 1:

Gespräch mit dem betroffenen Parteien.

In einem vertraulich geführten Gespräch wird dem hilfesLtchenden Mitarbeiter Verständnis fur
seine Situation signalisiert und es wird ihm mitgeteilt, daß Klärung in Aussicht gestellt wird.
Zu dieser Klärung gehört ein gemeinsames Gespräch mit den betroffenen Parteien. Falls
keine Klärung zustande kommt, wird die Geschäftsführung und/oder Personalrat informiert.

Schritt 2:

Es wird von der Geschäftsführung und dem Personalrat eine verstärkte Kommunikation mit
dem Bereichslei ter  und den Mitarbei tern im Umfeid der hi l fesuchenden Person gesucht.

Wurde durch die lntervent ion der oben genannten Stel len wieder ein funkt ionierendes und
menschliches Miteinander der Mitarbeiter erreicht, so wird von weiteren Schritten gemäß
d ieser  D iens tvere inbarung abgesehen.  Sowei t  e r fo rder l i c .h  e r fo lo t  e ine  Nachbet re r r r rnn  c le r
be t ro f fenen Personen.
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Schritt 3:

lst nach Ablauf von max. zwei Monaten im Verhalten der Mitarbeiter am Arbeitsplatz, nach
der evtl. internen Information uber Mobbing keine positive Veränderung festzustellen, so folgt
ein Gespräch mit den Betroffenen, an dem der/die Vorgesetzten des Bereichs, der Personal-
rat, der Geschäftsführer, der Betriebsarzt und evtl. später Vertrauenspersonen der Beteil igten
teilnehmen. Es wird ein Protokoll erstellt mit dem Hinweis auf entsprechende Verhaltensän-
derungen.

Schritt 4:

Nach Ablauf von max. weiteren sechs Monaten oder dem Seminarbesuch (siehe Protokoller-
klärung zu Schritt 3) wird ein Gespräch mit den beteil igten Mitarbeitern gesucht und eine
Analyse des Zustandes durchgeführt, sowie die Vorstellungen der Parteien über die weitere
Zusammenarbei t  aufoenommen.

Schritt 5:

lst im Verhalten der Betroffenen am Arbeitsolatz nach max. drei Monaten nach Schritt 4 noch
immer keine positive Veränderung festzustellen, so findet auf Veranlassung der Geschäfts-
führung, des Vorgesetzten, des Betriebsaztes, des Personalrates oder einer betroffenen
Partei ein Gespräch statt. Die Betroffenen werden aufgefordert, ihr Verhalten ab sofort zu
ändern und sich um ein konkretes Hilfsangebot zu kümmem.

lm Gespräch kündigt die Geschäftsführung an, daß bei Ablehnung des Hilfsangebots
unmittelbar nach Ablauf einer Frist von vier Wochen konkrete arbeits- und oder dienstrechtl i-
che Konsequenzen gezogen werden. Der Mobbende erhält evtl. eine erste schrift l iche
Abmahnung, in der die arbeitsrechtl ichen Konsequenzen für ihn aufgezeigt werden.

Schritt 6:

Es folgt eine weitere Beobachtungsphase von max. drei Monaten. lst keine Anderung im
Verhalten der Betroffenen feststellbar, fuhrt die Geschäftsfuhrung mit ihnen ein weiteres
Gespräch unter Beteil igung des Vorgesetzten, des Personalrates, des Betriebsarztes und
evtl. des Vertrauensmanns der Schwerbehinderten.

Bei Arbeitern und Angestellten werden arbeitsrechtl iche Konsequenzen im Rahmen einer
zweiten Abmahnung angedroht und evtl. das Verfahren zur Feststellung der Dienstunfähig-
keit einoeleitet.

Schritt 7:

Stel l t  die Geschäftsführung nach max. weiteren sechs Wochen fest, daß al le bisherigen
arbeitsrechtl ichen Maßnahmen ohne Erfolg geblieben sind und ist Fehlverhalten am Arbeits-
platz festzustel len, so erfolgt die zweite Abmahnung. Nach vorheriger Rücksprache mit dem
Personalrat und evtl .  dem Vertrauensmann der Schwerbehinderten erfolgt nach weiteren drei
Wochen d ie f r is t lose Kündigung.
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Personala[<lten:

Der gesamte Schriftwechsel, der in Zusammenhang mit dem Mobbing-Verhalten von Mit-
arbeitern anfällt, wird in die jeweil ige Personalakte des Mobbenden übemommen.

ln Kraft treten, Geltunqsdauer Merkblatt

1. Diese Dienstvereinbarung tritt mit dem heutigen Tag in Kraft. Sie kann mit einer Frist
von sechs Monaten jeweils zum Jahresende von Geschäftsführung und/oder Personal-
rat gekundigt werden. Die Vereinbarung wirkt nach bis zum lnkrafüreten einer neuen
Vereinbarung, längsten jedoch bis zu einem Jahr nach Ablauf der Kündigungsfrist.

2. Die allgemeinen Orientierungshinweise der Anlage sind zu beachten.

3. Die gesetzlichen bzw. arbeitsrechtl ichen Bestimmungen bleiben von dieser Dienstver-
einbarung unberuhrt.

Böbf ingen , den 24. März 1998 Der Personalrat Der Geschäftsführer


